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 Vorlage – zur Beschlussfassung –
Drucksache 19/1572
Siebzehntes Gesetz zur Änderung des Berliner
Hochschulgesetzes (17. BerlHG-ÄnderungsG)

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Die Vorlage – zur Beschlussfassung – Drucksache 19/1572 – wird mit folgenden Änderungen
angenommen:

1. Artikel 1 Nummer 3 wird wie folgt geändert:

3. § 16 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 16 Ordnungsrecht und Maßnahmen zum Schutz der Hochschulmitglieder und
Hochschulangehörigen

(1) Der oder die Studierende begeht einen Ordnungsverstoß, wenn er oder sie mit Be-
zug zur Hochschule

1. durch Anwendung von körperlicher Gewalt, durch Aufforderung zur körperlichen
Gewalt oder durch Bedrohung mit körperlicher Gewalt ein Mitglied der Hochschule in
der Ausübung seiner Rechte und Pflichten erheblich beeinträchtigt,

2. wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die zu Lasten eines Mitglieds der
Hochschule geschehen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist und nach Art der Straftat
eine Behinderung des Studiums oder der sonstigen Tätigkeit dieses Mitglieds droht,
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3. Einrichtungen der Hochschule zu vorsätzlichen Straftaten nutzt oder zu nutzen ver-
sucht, die der Hochschule erheblichen Schaden zufügt,

4. durch sexuelle Belästigung im Sinne des § 4 Absatz 4 des Landesantidiskriminie-
rungsgesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 532) in der jeweils geltenden Fassung
vorsätzlich die Würde einer anderen Person verletzt und dadurch ein Mitglied der
Hochschule in der Ausübung seiner Rechte und Pflichten erheblich beeinträchtigt oder

5. bezweckt oder bewirkt, dass

a) ein Mitglied der Hochschule aus in § 2 des Landesantidiskriminierungsge-
setzes in der jeweils geltenden Fassung genannten Gründen in seiner Würde
verletzt wird,

b) damit zugleich ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen,
Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen
wird und

c) nach Art dieser Würdeverletzung und dieses geschaffenen Umfelds eine Be-
hinderung des Studiums oder der sonstigen Tätigkeit dieses Mitglieds droht.

Den Mitgliedern nach Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 sind Ehrenmitglieder und Angehö-
rige nach § 43 Absatz 5 sowie Personen, die an öffentlichen Veranstaltungen der
Hochschule teilnehmen, gleichgestellt.

(2) Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß nach Absatz 1 begangen haben,
können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit Ordnungs-
maßnahmen verhängt werden. Ordnungsmaßnahmen sind:

1. der Ausspruch einer Rüge,

2. die Androhung der Exmatrikulation,

3. der Ausschluss von der Benutzung von bestimmten Einrichtungen der Hoch-
schule, ein- schließlich ihrer digitalen Infrastruktur,

4. der Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis zu ei-
nem Semester,

5. die Exmatrikulation.

Die Ordnungsmaßnahmen nach Satz 2 Nummer 1 bis 4 können nebeneinander ver-
hängt werden. Exmatrikulationen sind bei allen Ordnungsverstößen nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 bis 4 nur auf Grundlage einer rechtskräftigen strafrechtlichen Verur-
teilung zulässig. Die Ordnungsmaßnahmen nach Satz 2 Nummer 2 und 5 können für
einen Ordnungsverstoß nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 nicht verhängt werden.

(3) Auf das Ordnungsverfahren finden die Vorschriften des Gesetzes über das Verfah-
ren der Berliner Verwaltung vom 21. April 2016 (GVBl. S. 218), das zuletzt durch Ar-
tikel 13 des Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1117) geändert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung ohne die sich aus dessen § 2 Absatz 2 ergebenden
Einschränkungen Anwendung. Über Ordnungsmaßnahmen ist im förmlichen Verfah-
ren zu entscheiden. Der abschließende Verwaltungsakt ist mit einer Rechtsbehelfsbe-
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lehrung zu versehen. Über das Ordnungsverfahren erlässt die Hochschule eine Sat-
zung. Die Satzung ist der zuständigen obersten Landesbehörde vor dem Inkrafttreten
anzuzeigen.

(4) Mit der Entscheidung über die Exmatrikulation nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 ist
eine erneute Immatrikulation an derselben Hochschule innerhalb einer Frist von zwei
Jahren ausgeschlossen.

(5) Unabhängig von Maßnahmen nach Absatz 2 und 4 kann das Präsidium im Rahmen
der ihm nach § 52 Absatz 5 Satz 2 zustehenden Befugnisse Maßnahmen gegen Stö-
rungen des geordneten Hochschulbetriebs durch Studierende treffen. Betroffene sind
anzuhören. Die Maßnahmen sind auf höchstens drei Monate, bei Ordnungsverstößen
nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 mit schweren gesundheitlichen Folgen für
die geschädigte Person auf höchstens neun Monate zu befristen. Maßnahmen können
wiederholt angeordnet werden, wenn die Störung anhält oder wiederholt wird.“

2. Nach Artikel 1 Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefügt:

4. In § 126e Absatz 1 Nummer 1 wird das Wort „drei“ durch das Wort „vier“ ersetzt.

Berlin, den 17. Juni 2024

Die Vorsitzende
des Ausschusses für Wissenschaft und
Forschung

Franziska Brychcy



- 4 -

mehrheitlich mit CDU und SPD gegen
GRÜNE, LINKE und AfD
An Plen

Hierzu:
Dringliche Beschlussempfehlung

des Hauptausschusses
vom 26. Juni 2024

zur

 Vorlage – zur Beschlussfassung –
Drucksache 19/1572
Siebzehntes Gesetz zur Änderung des Berliner
Hochschulgesetzes (17. BerlHG-ÄnderungsG)

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Die Vorlage – zur Beschlussfassung – Drucksache 19/1572 – wird gemäß der Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung angenommen.

Berlin, den 26. Juni 2024

Der Vorsitzende
des Hauptausschusses

Stephan Schmidt


